Ordnung über Ehrungen
des Kreissportverbandes Dithmarschen e. V.
I. ( Ehrenschild ) gestrichen. Dadurch Änderung von II. bis VIII. in I. bis VII.

I. EHRUNGEN

Zur / Zum Ehrenmitglied / Ehrenvorsitzenden kann nur die-/derjenige ernannt werden, die / der Inhaber(in) der goldenen Ehrennadel des KSV ist und sich um den Sport und den KSV in besonders hohem Maße verdient gemacht hat.

II. AUSZEICHNUNGEN

Als Auszeichnung kann verliehen werden:

a) die KSV-Verdienstnadel

b) die silberne Ehrennadel

c) die goldene Ehrennadel
1. 
die Verdienstnadel

a) 
die Verdienstnadel kann an Personen verliehen werden, die sich ohne Bekleidung eines Amtes im KSV über mindestens 15 Jahre Verdienste um den Sport erworben haben.

2. 
Ehrennadeln

a) die silberne Ehrennadel kann für mindestens 20 Jahre verdienstvolle Arbeit im Vereins- oder Verbandssport oder in einem Amt des KSV verliehen werden.

b) die goldene Ehrennadel kann an Personen verliehen werden, die sich nach der Verleihung der silbernen Ehrennadel weiterhin besondere Verdienste um den Sport und um den KSV erworben haben. Zwischen der Verleihung der silbernen und goldenen Ehrennadel sollte ein Zeitraum von mindestens 5 Jahren liegen.
Ausnahmen sind zulässig.

III. ANTRÄGE

1. Antragsberechtigt für die Ehrung zur Ernennung zum Ehrenmitglied bzw. zur / zum Ehrenvorsitzenden ist der Vorstand des KSV. Der Vorstand eines Mitgliedverbandes kann einen entsprechenden Antrag an den Vorstand des KSV richten. 
Der Verbandstag beschließt die Ernennung zum Ehrenmitglied bzw. zur / zum Ehrenvorsitzenden.

2. Die Verleihung von Auszeichnungen erfolgt auf Initiative des Vorstandes des KSV oder auf Antrag des Vorstandes eines Mitgliedsverbandes oder Mitgliedsvereins an den Vorstand des KSV.

3. Anträge sollen mindestens 2 Monate vor dem Zeitpunkt des in Aussicht genommenen Ehrungs- oder Verleihungstages gestellt werden.

IV. VERLEIHUNG

Die Auszeichnungen werden vom Vorstand des KSV verliehen.

V. URKUNDEN UND VERÖFFENTLICHUNG

Über Ehrungen und Auszeichnungen werden Urkunden ausgehändigt. Außerdem erfolgt die Veröffentlichung im Jahresbericht des KSV.
VI. WIDERRUF VON EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN

1. Der Beirat kann die Ernennung zum Ehrenmitglied zur / zum Ehrenvorsitzenden auf Antrag des Vorstandes des KSV widerrufen, wenn der Betroffene sich seiner Ehrung als unwürdig erwiesen hat. Der Vorstand eines Mitgliedverbandes kann an den Vorstand des KSV einen entsprechenden Antrag richten.

2. Der Vorstand des KSV hat das Recht Auszeichnungen zu entziehen, wenn die Voraussetzungen gemäß Absatz 1 vorliegen.

3. Die Betroffenen sind verpflichtet, die Auszeichnungen und Urkunden an den KSV zurückzugeben.

VII: INKRAFTTRETEN

Die Ordnung tritt am 12. April 2008 gemäß Beschluss des Ordentlichen Verbandstages in Wrohm in Kraft.

Mit dem gleichen Zeitpunkt treten alle bisherigen Regelungen außer Kraft.

